
GEMEINDE NORDHEIM Az.: 632.6 

Sitzung des Technischen Ausschusses am 08.11.2017 öffentlich 

Sitzungsvorlage 142/2017 
Flurstück 5481/2, Nordstraße 14; 
Bau eines Bistros 

Sachverhalt: 

Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplanes 
„Kelteräcker III“ und verstößt gegen dessen Festsetzungen. Das Bistro soll außer-
halb des Baufensters errichtet werden. 

Beschlussvorschlag: 

Das Einvernehmen nach § 36 BauGB i.V.m. § 31 BauGB wird versagt. 
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